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Ai'. va SUwftf. fdjtuetj. .fmnbhi

hofft mari, bagfelbe fdjon mit ber nädjften SSinterfaifon
(Sesember 1910) bem Velrieb wieber übergeben p tonnen.

Das Subtttissionswesen
in Württemberg und Bayern.

Aug ber „Seutfchen3itnmetmeifter=3eitung" entnehmen
mir golgenbeè, ba§ fpesiell für ung ©dfweiser Hanb»
merter unb ©ewerbetreibenbe oon gntereffe fein tann.
„Ser Verbanb württembergifcher ©ewerbeoereine f)ielt
lester Sage eine ©itpng ab, worin man fid) mit ber
Abänberung ber ftaatlichen ©ubmiffiongbebingungen be»

faffte. 2Bie ein roter gaben sieht fid) bie Mage tjin«
burcf), baff bie Veftimmungen über bie Neuregelung beg
ftaattid)en ©ubmiffiongwefeng feiteng oieter Vaubehörben,
fogar ftaatlidjer Vauämter gar nid)t beachtet werben.
Ser Augfdjuf? beantragt beêt)alb, bie Negierung wolle
bie Veftimmungen über bie Vergebung oon Arbeiten unb
Sieferungen ingbefonbere nach folgenben ©eficljtgpuntten
ergänzen :

1. ©g fotlen oon ber Verüctfid)tigung auggefclfloffen
fein bie Unternehmer, oon benen ber Veljörbe be»

fannt gegeben ift, bap fie Sarifgemetnfdjaften ober
ähnliche Vereinbarungen jwifetjen Verbänben ber
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer nid)t einhalten.

2. ©I fotlen in ben Verträgen über llebemahme fiaat»
(id)er Arbeiten unb Sieferungen beftimmt werben:

n) Saft bie übernommenen Sieferungen nicht
gang ober teitweife oon ©trafanftalten be»

Sogen werben bürfen;
l>) baff Arbeiten unb Sieferungen nur mit ©e»

nehmigung ber oergebenben Veljörbe weiter»
oergeben werben bürfen, unb baff ber @ub=
mit'tent nach roie oor perföntich für bie

©inlfaltung aller Vertraggbeftimmungen, in§»
fonbere auch ^r Vertrage enthaltenen
Arbeitgbebingungen haftbar bleibt.

8. ©g fotlen :

a <SicE)erf)eit§leiftungen, bie oom Unternehmer
bar hinterlegt ober burch bie Vehörbe oon
ben Abfdjlaggsatjlungen surüctbetjalten würben,
oom Sage ber Hinterlegung an;

I)) ber Vetrag, ber uad) ©inreichuitg ber ©nb»

abrecfjnung tatfäc£)lic£) nod) p besaijlen ift,
oom Sage ber ©insaljlung biefer Nedjnung
ab big pr Augbesaljlung nac£) bemfelben
gingfufj, ben bie mdrttembergifdje ©parfaffe
gewährt, oerjinft werben.

1. Sßenn in Sofen au§gefcl)rieben wirb, follen bie Ar»
beiten auch in Sofen, nicht alleg pfammen an einen
©eneralunternehmer oergeben werben. Ser einzelne
Unternehmer f'ann nur auf ein Sog eingeben, ber

gufdflag f'ann auch nur auf ein Sog erteilt werben.
Sagegen tonnen ©enoffenfdjaften, Innungen ufw.
f'orporiert auf bie ©efamtarbeiten eingeben.

5. 3nr Nücfwirtung bei Aufftellung ber befonbern
Vebingungen, fowie bei ben Vorarbeiten für bie

gufdjlaggerteilung wirb eine Kommiffion gebilbet,
beftetjenb aug Veamten beg Vauamte§ unb aug
©acljoerftanbigen, bie oom organifierten Hanbwert
in Vorfdjlag gebrad)t werben, aber nicht ' an ber
©ubmiffion beteiligt fein bürfen. Sie pm ange»
gebenen Sermine eingegangenen Offerten bürfen
aber nicht eher geöffnet werben, al§ big obige
.Uommiffion bie in grage ftehenbe Arbeit fatfuliert
unb bie ©elbftfoften genau feftgeftellt hat, welchem
greife ein angemeffener Verbienft ppred)nen ift.

Rettung („Atrifterblatt") Va/

Serjenige Vemerber, beffen Angebot am nädjfien
an biefeg ©rgebnig heranreicht, foil ber Vaufom»
miffion für öiegufdjlaggerteilung empfohlen werben.

Auch in SRündjen befchäftigte wieber einmal ben
ÜRagiftrat biegrage beg gemeinblichen ©ubmiffiongwefeng.

Ser allgemeine ©ewerbeoerein hatte fiel) näm-licl) oor
einiger geil an ben SRagiftrat mit einer ©ingabe ge»
wenbet, in ber bie ©infeipng beg ftäbtifcfjen Kalfidationg»
bureaug unb bie gefifetpng oon 9Rinimal»)ßreigtarifen
gemünfeht würbe, gn ber ©ingabe war auch auf bie
©fabt Varnien oerwiefen. Nacl) längerer Veratung
würbe feiteng beg ©ubmiffiougaugfdjuffeg folgenber Ve»

fdjlufj gefaxt :

Sag ©tabtbauamt wirb beauftragt, bei ©ubmiffiong»
Offerten, bie p ben Kofienooranfdjlägen beg ©tabtbauamteg
in einem auffallenben SRifjoerhättnig flehen, ober bie
fonft greife! dt ber richtigen Augführung ber in grage
t'ommenben gewerblidfen Seiftungen plaffen, tüchtige
SReifter ber einfdjlägigen Verufe oor ber Antragftellung
im Vaureffort unb im SRagiftrat gutachtlich einoeruel)men

p laffen.
Ser allgemeine ©ewerbeoerein unb auch bie ihm

nicht oorgefcljlagenen gewerblidjen Korporationen werben
erfucht, poerläffige Hanbwerf'gmeifter p benennen, bie
mit biefer gutachtlichen Sättgfeit betraut werben follen.
Sie betreffenben Hanbwertgmeifter bürfen fich bann an
©ubmiffionen, bei benen fie gutachtlich engagiert finb, nicht
beteiligen.

3u ber Anregung ber geftlegung oon SRinimalpreig»
tarifen fafjte ber ©ubmiffiong»Augfd)uj3 weiter ben Ve»

fchlufj:
Ser allgemeine ©ewerbeoerein ift p erfud)en, für

febeg einzelne ©ewerbe, bei bem er bie ©infetpng ber
SRinimalpreigtarife für nötig hält, einen fadjtunbigen
Vertreter p beftintmen. Sie einzelnen ©emerbetreibenben
follen bann mit ben Vertretern beg ©tabtbauamteg über
ihre Vorfd)läge oerbanbelu unb bag ©rgebnig bem ©ub=
miffiong=Augfd)uf; jur weitern gnfiruftion unterbreiten."

9Ran wirb aucl) in ber Schweis gut tun, fiel) biefe
Augfül)rung ju werten unb biejenigen Schritte unb Sßege

SU beraten, bie su einem gleichen 3'fle führen tonnen,
um bag noch dn „Argen" liegenbe fchweiserifclje ©ub»
miffiongoerfaljren richtig unb seitgemäp su reorganifieren.

HolShanbet Der ©ehweij in ben erften örci Viertel»
fahren 1909. gm genannten 3«traum betrug ber SBert
ber Ho^emfuhr 28,937,722 gr. (im Vorjahre 31,968,044
gr.), ber Sßert ber Holsaugfuhr 5,752,894 gr. (im Vor»
fahre 5,886,458 grauten).

f>oljh<HiM im ^rättigau. („ißr. 3tg ") SEÖährenb

legten ^erbft burchaug wenig Hoffnung auf orbentfiche
Holspreife beftanb, haben fid) biefelben in letter 3®d
ftetig gebeffert. Au^ abgefehen oon ben Verläufen in
©aag unb St. Antonien, wo ganj f'leine Partien Aug»
ftid)ware greife oon gr. 45 besw. gr. 55.— per geft»
meter ersielten, barf aug ber fich fteigernben Vachfrage
unb aug unterlänbifchen Verichten auf eine Vefferuttg
gefdgoffen werben, llnfere ©egenb bringt wohl infolge
ber ungünftigen Augfichten im legten Herbft fehr wenig
Hols auf ben SRartt. Sen gröpten Verlauf Wt bieg

gahr mahrfcheinlid) bie ©emeinbe ©eewig. gn ben

übrigen ©emeinben gelangen nur fleine Quantitäten
Auglefe in ben Huubel.

Vont IRhrine, 26. ganuar. Sie Verhältniffe am
fübbeutfdhen Vrettermarfte liegen immer noch red)t un»

OTERBESÜSEUI
WINTERTHUF

à> n- Jllustr. schwetz. Handw

hofft man, dasselbe schon mit der nächsten Wintersaison
(Dezember 1910) dem Betrieb wieder übergeben zu können.

vas Submi§5ion8M8en
in MrMmderg uns Kadern

Aus der „Deutschen Zimmermeister-Zeitung" entnehmen
wir Folgendes, das speziell für uns Schweizer Hand-
werker und Gewerbetreibende von Interesse sein kann.
„Der Verband württembergischer Gewerbevereine hielt
letzter Tage eine Sitzung ab, worin man sich mit der
Abänderung der staatlichen Submissionsbedingungen be-

faßte. Wie ein roter Faden zieht sich die Klage hin-
durch, daß die Bestimmungen über die Neuregelung des
staatlichen Submissionswesens seitens vieler Baubehörden,
sogar staatlicher Bauämter gar nicht beachtet werden.
Der Ausschuß beantragt deshalb, die Regierung wolle
die Bestimmungen über die Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen insbesondere nach folgenden Gesichtspunkten
ergänzen:

1. Es sollen von der Berücksichtigung ausgeschlossen
sein die Unternehmer, von denen der Behörde be-
kannt gegeben ist, daß sie Tarifgemeinschaften oder
ähnliche Vereinbarungen zwischen Verbänden der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einhalten.

2. Es sollen in den Verträgen über Uebernahme staat-
licher Arbeiten und Lieferungen bestimmt werden:

n) Daß die übernommenen Lieferungen nicht
ganz oder teilweise von Strafanstalten be-

zogen werden dürfen;
>>) daß Arbeiten und Lieferungen nur mit Ge-

nehmigung der vergebenden Behörde weiter-
vergeben werden dürfen, und daß der Sub-
mittent nach wie vor persönlich für die

Einhaltung aller Vertragsbestimmungen, ins-
sondere auch der im Vertrage enthaltenen
Arbeitsbedingungen haftbar bleibt.

3. Es sollen:
->) Sicherheitsleistungen, die vom Unternehmer

bar hinterlegt oder durch die Behörde von
den Abschlagszahlungen zurückbehalten wurden,
vom Tage der Hinterlegung an;

6) der Betrag, der nach Einreichung der End-
abrechnung tatsächlich noch zu bezahlen ist,
vom Tage der Einzahlung dieser Rechnung
ab bis zur Ausbezahlung nach demselben
Zinsfuß, den die württembergische Sparkasse
gewährt, verzinst werden.

1. Wenn in Losen ausgeschrieben wird, sollen die Ar-
beiten auch in Losen, nicht alles zusammen an einen
Generalunternehmer vergeben werden. Der einzelne
Unternehmer kann nur auf ein Los eingeben, der
Zuschlag kann auch nur auf ein Los erteilt werden.
Dagegen können Genossenschaften, Innungen usw.
korporiert auf die Gesamtarbeiten eingeben.

5. Zur Rückwirkung bei Ausstellung der besondern
Bedingungen, sowie bei den Vorarbeiten für die

Zuschlagserteilung wird eine Kommission gebildet,
bestehend aus Beamten des Bauamtes und aus
Sachverständigen, die vom organisierten Handwerk
in Vorschlag gebracht werden, aber nicht ' an der
Submission beteiligt sein dürfen. Die zum ange-
gebenen Termine eingegangenen Offerten dürfen
aber nicht eher geöffnet werden, als bis obige
Kommission die in Frage stehende Arbeit kalkuliert
und die Selbstkosten genau festgestellt hat, welchem
Preise ein angemessener Verdienst zuzurechnen ist.

.-Zeitung i„Meisterblatt")

Derjenige Bewerber, dessen Angebot am nächsten
an dieses Ergebnis heranreicht, soll der Baukom-
mission für Sie Zuschlagserteilung empfohlen werden.

Auch in München beschäftigte wieder einmal den
Magistrat die Frage des gemeindlichen Submissionswesens.

Der allgemeine Gewerbeverein hatte sich nämlich vor
einiger Zeit an den Magistrat mit einer Eingabe ge-
wendet, in der die Einsetzung des städtischen Kalkiilations-
bureaus und die Festsetzung von Minimal-Preistarisen
gewünscht wurde. In der Eingabe war auch auf die
Stadt Barmen verwiesen. Nach längerer Beratung
wurde seitens des Submissionsausschusses folgender Be-
schluß gefaßt:

Das Stadtbauamt wird beauftragt, bei Submissions-
offerten, die zu den Kostenvoranschlägen des Stadtbauamtes
in einem auffallenden Mißverhältnis stehen, oder die
sonst Zweifel in der richtigen Ausführung der in Frage
kommenden gewerblichen Leistungen zulassen, tüchtige
Meister der einschlägigen Berufe vor der Antragstellung
im Bauressort und im Magistrat gutachtlich einvernehmen
zu lassen.

Der allgemeine Gewerbeverein und auch die ihm
nicht vorgeschlagenen gewerblichen Korporationen werden
ersucht, zuverlässige Handwerksmeister zu benennen, die
mit dieser gutachtlichen Tätigkeit betraut werden sollen.
Die betreffenden Handwerksmeister dürfen sich dann an
Submissionen, bei denen sie gutachtlich engagiert sind, nicht
beteiligen.

Zu der Anregung der Festlegung von Minimalpreis-
tarifen faßte der Submissions-Ausschuß weiter den Be-
schluß:

Der allgemeine Gewerbeverein ist zu ersuchen, für
jedes einzelne Gewerbe, bei dem er die Einsetzung der
Minimalpreistarife für nötig hält, einen sachkundigen
Vertreter zu bestimmen. Die einzelnen Gewerbetreibenden
sollen dann mit den Vertretern des Stadtbauamtes über
ihre Vorschläge verhandeln und das Ergebnis dem Sub-
missions-Ausschuß zur weitern Instruktion unterbreiten."

Man wird auch in der Schweiz gut tun, sich diese

Ausführung zu merken und diejenigen Schritte und Wege
zu beraten, die zu einem gleichen Ziele führen können,
um das noch im „Argen" liegende schweizerische Sub-
missionsverfahren richtig und zeitgemäß zu reorganisieren.

Marktberichte.
Holzhandel der Schweiz in den ersten drei Viertel-

jähren 1909. Im genannten Zeitraum betrug der Wert
der Holzeinfuhr 28,937,722 Fr. (im Vorjahre 31,968,044
Fr.), der Wert der Holzausfuhr 3,752,894 Fr. (im Vor-
jähre 5,886.458 Franken).

Holzhandel im Prättigau. („Pr. Ztg.") Während
letzten Herbst durchaus wenig Hoffnung auf ordentliche
Holzpreise bestand, haben sich dieselben in letzter Zeit
stetig gebessert. Auch abgesehen von den Verkäufen in
Saas und St. Antönien, wo ganz kleine Partien Aus-
stichware Preise von Fr. 45 bezw. Fr. 55.— per Fest-
meter erzielten, darf aus der sich steigernden Nachfrage
lind aus unterländischen Berichten auf eine Besserung
geschlossen werden. Unsere Gegend bringt wohl infolge
der ungünstigen Aussichten im letzten Herbst sehr wenig
Holz auf den Markt. Den größten Verkauf hat dies

Jahr wahrscheinlich die Gemeinde Seewis. In den

übrigen Gemeinden gelangen nur kleine Ouantitäten
Auslese in den Handel.

Vom Rheine, 26. Januar. Die Verhältnisse am
süddeutschen Brettermarkte liegen immer noch recht un-
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